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von Lüttidi88) belegt ist, hat mit Berta von Burgund ursprünglich nichts 
zu tun8®).

Dagegen ist die Königin schon vor der eigentlichen Ausbildung ihrer 
Legende als Kirchengründerin bezeichnet worden. Eine Urkunde von 
1251, deren Echtheit umstritten ist60), würde, wenn sie echt wäre, eine 
in dieser Zeit umlaufende Meinung wiedergeben, nach der St. Ursus in 
Solothurn von Berta gegründet wurde. Auch dies ist freilich Legende, 
denn der Teilungsvertrag von Meerssen von 87061) zeigt das St. Ursen­
stift in Solothurn als bereits existierend an. Dennoch ist Amiet62) ge­
neigt, Berta ein Verdienst am Ausbau des Stiftes zuzusprechen, wofür 
freilich alle zeitgenössischen Belege fehlen. Auch für Amsoldingen, 
Zofingen, Werd, Köniz und andere Orte, wo zum Teil in der Tat sehr 
alte Kirchen nachgewiesen sind, wird Berta als Gründerin in Anspruch 
genommen68), doch lassen sich diese Spuren, die ohne Zweifel gleichfalls 
legendär sind, nicht oder nur wenig über die Reformationszeit zurück­
verfolgen. Die Gründungsberichte, vor allem derjenige in der Strättliger 
Chronik des Pfarrers Eligius Kiburger (ca. 1453), tragen alle Züge des 
Märchenhaften an sich63a). An diesen Gründungen soll auch Rudolf IL, 
der Gemahl Bertas, beteiligt gewesen sein. Es ist bezeichnend, daß die 
Legende ihm, der wahrlich kein Kirchenfreund war, die Heiligkeit 
angedichtet hat, allerdings auch erst in der Neuzeit64). Im Falle von 
Zofingen heißt es im Kalendar des dortigen Mauritiusstiftes aus dem 
16. Jh. gar, die Kirche sei gegründet von domina Berchta de Froburg (!) 
coniunx Rudolfi Burgundiae regis^).
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